
Merkblatt 
zur Beantragung des »Sozialtickets« für den öffentlichen Personennah-
verkehr im Kreis Unna

Der Kreistag des Kreises Unna hat die Fortführung des Sozialtickets für den Öffentlichen Personen-
nahverkehr innerhalb des Kreisgebietes beschlossen. Finanziell hilfebedürftige Bewohner und Be-
wohnerinnen des Kreises Unna können weiterhin dieses Ticket nutzen.

Was ist ein Sozialticket und was kostet es?
Das Sozialticket ist ab 1. April 2010 als Monatsticket im Jahresabonnement in der
Preisstufe A, gültig in Ihrer Stadt/Gemeinde zum Preis von z. Z. 16,65 € (Stand 01.08.2011)
Preisstufe B, gültig für das gesamte Kreisgebiet Unna, zum Preis von z. Z. 27,15 € (Stand 01.08.2011) 
erhältlich.
Bei Tariferhöhungen der Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH wird der Preis jeweils angepasst. Er 
beträgt grundsätzlich 50% des Preises eines Großkunden-Abonnements der jeweiligen Preisstufen (A 
+ B). Das Sozialticket ist ein personengebundenes Ticket und ist in Bus und Bahn gültig. Der monatliche 
Eigenanteil wird grundsätzlich im Lastschrifteinzugsverfahren durch die Verkehrsgesellschaft Kreis 
Unna mbH (VKU) eingezogen.

Nur wenn ein Konto nicht vorhanden ist besteht auch die Möglichkeit, den monatlichen Kostenbeitrag 
von Ihrer Sozialleistung direkt an die VKU zu überweisen. Sofern dieses erforderlich sein sollte, infor-
mieren Sie sich bei der/dem für Sie zuständigen Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter.

Wer kann das Ticket beantragen?
Das Ticket kann beantragen, wer folgende Sozialleistungen erhält:
■	 Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach dem Sozialgesetzbuch II von der ARGE Kreis Unna

■	 Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach 
dem Sozialgesetzbuch XII von den Sozialämtern der Städte und Gemeinden im Kreis Unna (auch 
wenn Sie in einer Einrichtung leben),

■	 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundesversorgungsgesetz,

■	 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von den Städten und Gemeinden im Kreis 
Unna,

■	 Als junger Mensch wirtschaftliche Leistungen vom Jugendamt des Kreises Unna bzw. den Jugend-
ämtern der Städte im Kreis Unna, weil Sie in einem Heim, bei Pflegeeltern oder bei Verwandten 
leben.
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Wie kann das Ticket beantragt werden?
■	 Es ist ein Antrag erforderlich, der über das Internet des Kreises Unna (www.kreis-unna.de) sowie 

das Internet der VKU (www.vku-online.de) heruntergeladen oder bei den Sozialämtern der Städte 
und Gemeinden im Kreis Unna, dem Fachbereich Familie und Jugend des Kreises Unna bzw. den 
Jugendämtern der Städte im Kreis Unna, sowie bei der VKU angefordert werden kann. Darüber 
hinaus ist der Antrag in allen JobCentern der ARGE Kreis Unna erhältlich.

■	 Der vollständig ausgefüllte und unterschriebene Antrag ist zusammen mit der Einzugsermächti-
gung per Post an das zuständige JobCenter der ARGE oder an das örtliche Sozialamt/Jugendamt 
zu senden bzw. kann dort auch persönlich abgegeben werden.

■	 Die jeweils zuständige Behörde bestätigt auf dem  Antrag den Bezug von Sozialleistungen und leitet 
den Antrag an die VKU weiter.

■	 Wenn der Antrag zusammen mit der vollständig ausgefüllten Einzugsermächtigung bzw. mit der Be-
stätigung des Leistungsträgers zur direkten Überweisung des Eigenanteils von Ihrer Sozialleistung 
bis zum 10. eines Monats bei der VKU vorliegt, ist sichergestellt, dass für den Folgemonat 
das Ticket rechtzeitig versandt wird.

■	 Das Ticket wird durch die VKU grundsätzlich per Post zugestellt.

Weitere Einzelheiten
■	 Das Ticket ist rund um die Uhr je nach Preisstufe innerhalb einer Stadt/Gemeinde oder im gesam-

ten Kreisgebiet Unna in Bus und Bahn gültig.

■	 Ein Jahresabonnement kann jederzeit zum Monatsende gekündigt werden. Die Kündigung muss 
bis spätestens 15. eines Monats vorliegen und ist ausschließlich schriftlich an die

	 Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH
	 Lünener Straße 13 | 59174 Kamen
	 Fon 02307 209-46 | Fax 02307 209-35
	 E-Mail info@vku-online.de 

	 zu senden.

■	 Eine Kündigung wird nur wirksam, wenn die über den Kündigungszeitpunkt hinaus erhaltenen 
Fahrkarten sofort mit der Kündigung zurückgegeben werden.

■	 Mit dem Wegfall der Sozialleistungen oder bei Unterdeckung des Kontos im Lastschriftverfahren/
der fehlenden Überweisung des Eigenanteils von Ihrer Sozialleistung entfällt sofort der Anspruch 
auf ein Sozialticket. Inhaber des Tickets sind verpflichtet, den Wegfall der Sozialleistungen unver-
züglich gegenüber der VKU anzuzeigen und die Tickets sofort zurück zu geben. Wird der Aufforde-
rung nicht nachgekommen, wird für nicht zurückgegebene Tickets monatlich der volle Preis eines 
Großkundenabos berechnet. 



Antrag auf Ausstellung eines »Sozialtickets« für den öffentlichen Personennahverkehr im Kreis Unna

Name	 Vorname

Straße | Haus-Nr.	 wohnhaft bei

PLZ | Wohnort

Geburtsdatum	 Geschlecht	 	 m	 	 w

Telefon-Nr. für Rückfragen	 E-Mail

Aktenzeichen des Sozial-/Jugendamtes oder BG-Nr./KdNr. der ARGE
Sie sind bereits Abonnent der VKU	 	 ja	 	 nein

wenn ja, bisherige Kundennummer

Das Sozialticket berechtigt nur zu Fahrten (Bahn + Bus) innerhalb des Kreises Unna. Es ist nicht übertragbar und gilt nur für den/die 
Antragsteller/in. Die Zahlung des Ticketpreises erfolgt über ein monatliches Lastschriftverfahren der VKU, sofern nicht durch Ab-
tretung von der Sozialleistung eine Überweisung des mtl. Kostenbeitrags unmittelbar durch den zuständigen Sozialleistungsträger 
erfolgt. Bei zweimaliger erfolgloser Abbuchung muss mit der Kündigung des Abonnements gerechnet werden; der/die Antragsteller/
in verpflichtet sich in einem solchen Fall, der Aufforderung der VKU auf Rückgabe des Tickets Folge zu leisten. Der Antragsteller 
verpflichtet sich, den Wegfall der Anspruchsgrundlagen auf Sozialleistungen unverzüglich gegenüber der VKU anzuzeigen.

Der Antrag ist nur gültig mit einer vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Einzugsermäch-
tigung/Abtretungserklärung.

Ich beantrage die Ausstellung eines Sozialtickets ab Monat	 Jahr               

	 für die Preisstufe A zum aktuell genehmigten Sozialticket-Tarif von 16,65 € (Stand 01.08.2011) 
	 (gültig in einer Stadt/Gemeinde)

	 für die Preisstufe B zum aktuell genehmigten Sozialticket-Tarif von 27,15 € (Stand 01.08.2011) 
	 (gültig im gesamten Kreisgebiet Unna)

und akzeptiere die vorgenannten Bedingungen.

Hinweis
Bei Tariferhöhungen der Verkehrsgesellschaft wird der Preis jeweils angepasst. Er beträgt grundsätz-
lich 50% des Preises eines Großkunden-Abonnements der jeweiligen Preisstufen (A + B).



Es wird hiermit bestätigt, dass der/die Antragsteller/in folgende lfd. Sozialleistungen erhält

	 Arbeitslosengeld II *	

	 Sozialgeld nach SGB II *	

	 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	

	 Grundsicherung im Alter nach SGB XII	

	 Hilfe zum Lebensunterhalt nach BVG	

	 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	 Wirtschaftliche Jugendhilfe in einem Heim, bei Pflegeeltern oder bei Verwandten

* Angabe des Bewilligungszeitraumes

Ort und Datum	 Stempel der Behörde	 Unterschrift

* gilt nur für Leistungen nach dem SGB II

Einwilligung zur Datenübermittlung nach § 67 b Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) und §§ 4 Abs. 
1, 4 a Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die ARGE Kreis Unna, die Sozialämter der Städte und Ge-
meinden im Kreis Unna, die Jugendämter des Kreises Unna und der Städte im Kreis Unna und die Verkehrs-
gesellschaft Kreis Unna mbH (VKU) sich gegenseitig Sozialdaten im Sinne des § 67 Abs. 1 SGB X und meine 
Kundendaten zum Zwecke der Überprüfung meiner Berechtigung zur Inanspruchnahme des »Sozialtickets« 
im nachfolgenden Umfang übermitteln dürfen: 

Vorname, Name, Geburtsdatum, Adresse, Information über die Tatsache eines laufenden Leistungsbezugs 
(ohne Inhaltsangabe und Leistungshöhe) sowie Angabe des Bewilligungszeitraumes (gilt nur für Empfänger 
von Leistungen nach dem SGB II). 

Ich willige ferner darin ein, dass die vorgenannten Daten auch in Form eines Datenabgleichs zwischen den 
oben genannten Stellen ausgetauscht werden dürfen. Ich wurde darüber belehrt, dass diese Einwilligung 
freiwillig erfolgt und jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann, ohne dass mir hierdurch 
Nachteile entstehen. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass eine weitergehende Datenübermittlung von die-
ser Einwilligung nicht gedeckt wird.

Ort und Datum	 Unterschrift der Abonnentin/des Abonnent



Einzugsermächtigung für das Sozialticket

Name	 Vorname

Hiermit ermächtige ich die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH, den im Abonnement zu entricht-
enden Fahrpreis für das »Sozialticket« für den öffentlichen Personennahverkehr bei Fälligkeit zu 
Beginn jeden Monats in Höhe des jeweils aktuell genehmigten Sozialticketpreises und alle im Falle 
einer erfolglosen Abbuchung ergebenden Kosten und Gebühren zu Lasten meines Kontos im Last-
schriftverfahren einzuziehen. Die Bedingungen für ein Jahresabonnement, die im Antrag genannt 
sind, erkenne ich an.

Konto-Nr. 	 BLZ

Kreditinstitut

Kontoinhaber/in

Straße | Haus-Nr.

PLZ 	 Wohnort

Fon 	 Geburtsdatum

Ort und Datum	 Unterschrift der Kontoinhaberin | des Kontoinhabers



Wichtiger Hinweis
In dem Fall, dass in einer Bedarfsgemeinschaft kein Konto vorhanden ist, kann die Geldleistung 
für das Sozialticket auch direkt durch den Leistungsträger überwiesen werden.

Einverständniserklärung
zur Übertragung von Geldleistungen für das Sozialticket gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 2 Sozialgesetz-
buch I.

Name	 Vorname

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass von den mir zustehenden Sozialleistungen der Kosten-
beitrag für das Sozialticket 

	 der Preisstufe A in Höhe von 16,65 € 
	 der Preisstufe B in Höhe von 27,15 €

monatlich unmittelbar an die VKU überwiesen wird.

Ort und Datum	 Abonnentin/Abonnent bzw. Erziehungsberechtigte/r

Bestätigung des Leistungsträgers
Der Kostenbeitrag für das Sozialticket wird aus den zustehenden Sozialleistungen für das Ticket

	 der Preisstufe A ein Betrag in Höhe von 16,65 € 
	 der Preisstufe B ein Betrag in Höhe von 27,15 €

unter Angabe des Verwendungszwecks:

Kunden-Nr. der VKU, Name I Vorname der Leistungsempfängerin bzw. des Leistungsempfän-
gers 

ab dem Monat des Bezugs des Tickets an die

Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH
Konto 17041294 bei der Sparkasse Bergkamen-Bönen
BLZ 410 518 45

überwiesen.

Ort und Datum	 Stempel der Behörde	 Unterschrift


